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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

19.09.1990 

Geschäftszahl 

89/13/0021 

Rechtssatz 

Kosten, die im Zusammenhang mit einem Erbanfall entstehen (bei Erbauseinandersetzungen, 
Erbschaftsregelungen, Zahlungen von Pflichtteilen, Aufnahme von Krediten zur Befriedigung von 
Pflichtteilsansprüchen), stellen weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten dar, weil diese Aufwendungen 
lediglich die private Vermögenssphäre des Erben betreffen (Hinweis E 1.2.1980, 1535/79). 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1991/223; 


